
 
Kleine Anfrage 
Marion Schardt-Sauer (Freie Demokraten) vom 09.05.2023 
Umfang und Kosten der Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien 
und  
Antwort  
Chef der Staatskanzlei 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 
Die Vermarktung der Landesregierung durch Kommunikation und Pressearbeit steht insbesondere im Bereich 
Social Media immer wieder im Zentrum des öffentlichen Interesses. Das liegt zum einen an der Berichter- 
stattung zu dem Umgang der Landesregierung mit Facebook, Twitter und TikTok etwa wegen möglicher  
Datenschutzbedenken. Zum anderen sind in den Haushaltsplänen des Landes die Budgets für den Bereich  
Öffentlichkeitsarbeit in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen, weswegen sich die Frage nach der 
Aufteilung der Budgets und dem Umfang der Öffentlichkeitsarbeit in den jeweiligen Ministerien stellt. 
 
Vorbemerkung Chef der Staatskanzlei: 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung kann ohne die Nutzung moderner und aktueller 
Kanäle dem Informationsanspruch der Bürgerinnen und Bürger in Hessen nicht gerecht werden. 
Die Nutzung der Kanäle erfolgt dabei in enger Abstimmung mit dem Hessischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit nach den geltenden rechtlichen Bedingungen.  
 
Die fortlaufende Information der Öffentlichkeit, zu der die Landesregierung verpflichtet ist, er-
folgt je nach Inhalt und Zielgruppe auf unterschiedlichen Kanälen. Die Ausspielwege und die Art 
der Informationsvermittlung werden zudem fortlaufend an aktuelle Erfordernisse angepasst. Dazu 
zählen auch Audio- und Videoformate wie beispielsweise Podcasts, über die sich insbesondere im 
Zuge der Corona-Pandemie viele Menschen informiert haben. 
 
Auch die Landesregierung hat einzelne Podcast-Serien produziert, um beispielsweise über 
Corona-Maßnahmen zu informieren oder – ganz aktuell – interessierte Fachkräfte für die Landes-
verwaltung gezielt anzusprechen und zu werben.  
 
Die Landesregierung ist grundsätzlich angehalten, Podcasts auf unterschiedlichen Plattformen 
zum Anhören (streamen) und/oder Herunterladen (downloaden) bereitzustellen. Teilweise werden 
dazu Plattformen Dritter genutzt, teilweise bestehen diese Möglichkeiten auch auf eigenen Seiten 
der Landesregierung. Aufgrund dieser technisch unterschiedlichen Abrufmöglichkeiten sowie auf-
grund datenschutzrechtlicher Bestimmungen lassen sich Zugriffe und Aufrufe teilweise nicht oder 
nur unvollständig auswerten und sind miteinander nicht seriös vergleichbar. 
 
Der nachgeordnete Bereich ist von der Beantwortung der Kleinen Anfrage nicht umfasst, da  
dessen Berücksichtigung im Rahmen der für die Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Verfü-
gung stehenden Zeit nicht vertretbar gewesen wäre. Aus diesem Grund wurde auch der Abfrage-
zeitraum auf den Zeitraum ab 2014 begrenzt.  
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Einvernehmen mit 
der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigten des Landes Hessen 
beim Bund, der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, dem Minister des Innern und 
für Sport, dem Minister der Justiz, dem Kultusminister, der Ministerin für Wissenschaft und 
Kunst, dem Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, der Ministerin für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie dem Minister für Soziales und  
Integration wie folgt: 
 
 
Frage 1. Wie hat sich die Anzahl der Stellen für Kommunikation und Pressearbeit in Vollzeitäquivalenten 

(VZÄ) seit 2009 entwickelt? Bitte nach Ministerien und allgemeiner Verwaltung aufschlüsseln. 
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Frage 2. Wie hat sich der Anteil der Stellen für Social Media in VZÄ im gleichen Zeitraum entwickelt? Bitte 
nach Ministerien und allgemeiner Verwaltung aufschlüsseln. 

 
Frage 3. Welches Aufgabenspektrum decken die geschaffenen Stellen im Bereich Social Media ab? Bitte 

nach Ministerium bzw. allgemeiner Verwaltung, Aufgabenbereich und Anzahl der zugeordneten 
Stellen in VZÄ aufschlüsseln. 

 
Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  
Eine Unterscheidung nach „Stellen für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ einerseits und 
„Stellen für Social Media“ andererseits ist aufgrund der zunehmend crossmedialen Aufbereitung 
von Informationen nicht möglich. Auch im Arbeitsalltag der Pressestellen sind die Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter in der Regel für eine Vielzahl von Kanälen – on- wie offline – zuständig. 
 
Aus Gründen der ressortübergreifenden Koordinierung und Steuerung unterschiedlicher Themen-
bereiche ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Staatskanzlei in einer Abteilung Informa-
tion mit insgesamt fünf Referaten zusammengefasst. Dort werden neben der operativen Presse- 
arbeit, der Betreuung der zentralen Internetseiten der gesamten Landesregierung (beispielsweise 
hessen.de) inklusive Steuerung, Koordinierung und der technischen Betreuung der zugehörigen 
Web-Präsenzen der Ministerien sowie der Social-Media-Kanäle (bspw. hessen.de und Hessentag) 
auch die Medienauswertung für die Staatskanzlei und verschiedene Ressorts übernommen.  
Außerdem ist in der Abteilung die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit verortet, wozu das Erstellen 
von Grußworten, Videostatements, Broschüren sowie das Corporate Design der Landesregierung 
zählt. Ebenfalls erfolgt die Organisation und Koordination des Hessentags aus der Abteilung her-
aus.  
 
Zur Beantwortung der Frage 1 wird auf die beigefügte Anlage 1 verwiesen. Die hierin enthaltenen 
Angaben beziehen sich auf den Zeitraum ab dem Jahr 2014 (Beginn der 19. Legislaturperiode), 
da eine noch weitergehende Auswertung im Rahmen der zur Beantwortung einer Kleinen Anfrage 
zur Verfügung stehenden Zeit mit vertretbarem Aufwand nicht leistbar gewesen wäre. Der Er- 
hebungszeitraum umfasst die Zeit bis zum 30. April 2023.  
 
 
Frage 4. In welche Entgeltstufe werden die Stellen für Kommunikation und Pressearbeit, insbesondere Social 

Media, besetzt? 
 
Grundsätzlich stehen in den für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Bereichen neben Stellen im 
Beamtenbereich Stellen der Entgeltgruppen vergleichbar des mittleren, gehobenen und höheren 
Dienstes zur Verfügung. 
 
 
Frage 5. Welches Budget steht für die Produktion von Inhalten auf den Social Media-Kanälen der Landes- 

regierung und der jeweiligen Ministerien durch externe Dienstleister bereit? 
 
Für die Produktion von Social-Media-Inhalten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landes-
regierung durch externe Dienstleister stehen keine gesonderten Budgets bereit. Die zur Verfügung 
stehenden Mittel werden – sofern notwendig – für alle Kanäle der Informationsvermittlung ein-
gesetzt. Zudem wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen. 
 
 
Frage 6. Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob die Produktion von Elementen der Öffentlichkeits- 

arbeit an einen externen Dienstleister ausgelagert wird? 
 
Wichtigstes Kriterium für die Landesregierung bei der Entscheidung zur Vergabe von Aufträgen 
an externe Dienstleister ist die Kosteneffizienz. Ist die zu erbringende Leistung oder die dafür 
notwendige Expertise durch eigene Mitarbeiter möglich und steht die notwendige technische Aus-
stattung zur Verfügung, werden externe Dienstleister nicht beauftragt. 
 
 
Frage 7. In welchem Umfang sind bisher für die Landesregierung und die jeweiligen Ministerien Podcasts 

aufgenommen und verbreitet worden? Bitte nach jeweiligen Ministerium, Titel des Podcasts, Er-
scheinungsjahr und Anzahl der Folgen aufteilen. 

 
Frage 8. In welchem Umfang sind dabei Produktionskosten entstanden? Bitte nach Ministerium, Titel des 

Podcasts und Kosten aufteilen. 
 
Frage 9. Wie viele Hörer werden mit den jeweiligen Podcasts erreicht? Bitte nach Ministerium, Titel des 

Podcasts und durchschnittlichen Hörern aufteilen. 
 
Die Fragen 7 bis 9 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  
Zur Beantwortung wird auf die beigefügte Anlage 2 verwiesen. Die hierin enthaltenen Angaben 
beziehen sich ebenfalls auf den Zeitraum ab dem Jahr 2014 (Beginn der 19. Legislaturperiode) 
und umfassen die Zeit bis zum 30. April 2023. 
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Frage 10. Mit welchem Budget und Personalaufwand plant die Landesregierung für die Durchführung und 
Vermarktung der (Video-)Gesprächsreihe „Talk im Gasthaus – Mit dem Ministerpräsidenten im 
Gespräch“? 

 
Die Veranstaltungsreihe „Talk im Gasthaus – mit dem Ministerpräsidenten im Gespräch“ ist ein 
Kooperationsprojekt der Staatskanzlei mit dem Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA  
Hessen e. V. und dem Hessischen Landfrauenverband und wird ausschließlich analog durch- 
geführt. Die Vorbereitung, Durchführung und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit werden von 
den drei Kooperationspartnern gemeinsam getragen. Auf die Staatskanzlei entfällt je nach Anzahl 
der angemeldeten Personen ein Budget von 1.500 € bis 2.000 € für die Speisen und Getränke 
sowie von etwa 2.000 € für die Moderation, sofern diese extern vergeben wird. Die zweistündige 
Veranstaltung wird seitens der Staatskanzlei mit eigenem Personal aus dem federführenden Fach-
referat sowie aus dem Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Die beiden Koope-
rationspartner unterstützen ebenfalls mit eigenem Personal vor Ort. 
 
 
Wiesbaden, 31. Juli 2023  

Axel Wintermeyer 
 
 
 
 
Anlagen 
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